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1919 9'0"1- 0 3 

der Abgeordneten 

und Genossen 

-------------------------------

ANFRAGE 

Dr. Marga HUBINEK, BERGMANN 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend den Stand der Strafverfahren gegen den ehemaligen 

Geschäftsführer der Wohnbaufirma "Gesiba" der Gemeinde Wien, 

Im Sommer 1978 sind Zeitungsmeldungen erschienen, wonach bei 

Grundstücksankäufen der G~meinde Wien, in Wien Florisdorf, 

Marco Polo-Platz, angeblich Spekulanten auf Grund von Grund­

sotüC}~isten des Wiener Rathauses Hillionengewinne gemacht 

haben. Kurz darauf vmrde von privater Se~te in dieser Angelegen:­

heit Strafanzeige gegen unbekannte Täter erstattet. 

Am 15.9.1978 hat dj.e Wiener Allgemeine Beoteiligungs- und Ver­

waltungsgesellschaft m.b.H. (die "Wiener Holding") bei de~ 

Staatsanwaltschaft gegen Dr. Anton Muchna, den ehemaligen 

Direktor der Wohnbaufirma der Gemeinde Wien "Gesiba", Strafan­

zeige wegen Verdachts des Verbrechens der Untreue erstattet. 

Dieser Vorwurf bezog sich auf den Ankauf eines Althauses am 

Wiener Rudolphsplatz 13a, sowie auf die Angelegenheit der 

Firma Horowitz und Stix. 

Auf eine Anfrage der Abgeordneten Dr. Marga Hubinekund Genossen 

erklärte der Bundesminister für Justiz (Anfragebeantwortung 

vom 14.3.1979, 11/4920, Sten.Prot.NR, X1V.GP), daß in der Ange­

legenheit der St.rafanzeige gegen unbekannte Täter im Zusammen­

hang mit den "Marco Polo-Gründen" die Ergebnisse der wirtsch~fts­

polizeilichen Erhebungen von den staatsanwaltschaftlichen Be­

hörden geprüft wUrden. 
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Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundes­

minister für Justiz folgende 

A n fra g e 

1) Zu welchen Ergebnissen ist die staatsanwaltschaft im Zuge 

der Prüfung der Ergebnisse der wirtschaftspolizeilichen 

Erhebungen in der Angegelegenheit der Strafanzeige gegen 

unbekannte Täter im Zusammenhang mit den Grundstückstrans­

aktionen um die Marco Polo-Gründe in Wiep Floridsdorf 

(9 St. 29610/1978) gelangt? 

- 2 -

2) Ist mit der Erhebung einer Anklage zurechnen und gegebenen- . 

falls wann? 

3) Wie ist der Stand der Untersuchungen in der Angelegenheit 

der Strafanzeige der Wiener Holding gegen den ehemalig~n 

Gesiba Direktor, Dr. Anton Muchna, wegen des Ankaufes 

eines Althauses am Rudolphsplatz in Wien, sowie der Ange­

legenheit der Fa. Horowitz und Stix (26 St. 35774/1978)? 

4) Ist mit der Erhebung einer Anklage gegen Dr. Muchna zu 

. rechnen und gegebenenfalls wann? 
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